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RS OGH 1962/6/29 2Ob198/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1962

Norm

KFG 1955 §85 F3

Rechtssatz

Ein Zündschlüssel darf, auch wenn er durch eine abgelegte Kopfbedeckung verdeckt worden ist, nicht auf einem

Gasthaustisch liegen gelassen werden, wenn der Lenker die Toilette aufsucht.

Entscheidungstexte

2 Ob 198/62
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